
 
 

 
 

Preisliste Wohnen mit Dienstleistungen 
(gültig ab 1. Januar 2025, Änderungen vorbehalten) 

Preise Wohnungen pro Monat 
Siehe separate Liste 

Anzahlung / Sicherheitsleistung 
Zwei Monatsmieten 

In der Monatsmiete inbegriffen 
• Wohnung mit Balkon 

• Kellerabteil 

• Nebenkosten wie Heizung, Wasser, Allgemeinstrom und Hauswartung 

• Notrufsystem mit Pflegebereitschaft über 24 Stunden 

• Benutzung der Gemeinschaftsräume 

• Teilnahme an internen Veranstaltungen 

 

In der Monatsmiete nicht enthalten 

Notfalleinsätze / Pflegeleistungen pro Stunde CHF 100.00 

Funkuhr zu Notrufsystem pro Monat CHF 30.00 

Weitere Dienstleistungen  gemäss Preisliste 

 

Pauschalen  

Schlussreinigung 2.5-Zimmerwohnung CHF 1ʼ000.00 

Schlussreinigung 3.5-Zimmerwohnung CHF 1ʼ200.00 

 

Zusatzleistungen 

Frühstück Getränke inklusive CHF 11.00 

Abendessen  CHF 15.50 

Mittagessen Tagesmenü, Wochenhit CHF 17.50 

 Sonntag CHF 22.00 

 Feiertag CHF 28.50 

Weitere Menüs  gemäss «à la Carte» 

Lieferung Mittag-/Abendessen   CHF 5.00 

Betreuung der Wohnung bei Abwesenheit pro Stunde CHF 54.00 

Allgemeine Reinigungsarbeiten pro Stunde CHF 54.00 

Wäscheversorgung  gemäss Wäschepreisliste 

Technischer Dienst Wochentags, 8-16 Uhr, pro Stunde CHF 66.00 

 Wochenende / Feiertage pro, Stunde CHF 90.00 

Von Dritten bezogene Leistungen (werden direkt bezahlt oder vom Betrieb in Rechnung gestellt) 
• Coiffeur 



 
 

 
 

• Kosmetische Fusspflege 

 

Dienstleistungspakete 
Das Seniorenzentrum Schüpfen stellt nachfolgende Dienstleistungspakete zur Verfügung. 
 

Dienstleistungspaket S  

1x monatliche Reinigung à 1h (54.–) 
Funkuhr (30.–) 
Tägliche Mittagessen (532.–) 

CHF 604.– 
pro Monat  
(2% Ermässigung) 

 

Dienstleistungspaket M  

Zweiwöchentliche Reinigung à 1h 
(117.–) 
Funkuhr (30.–) 
Tägliche Mittagessen (532.–) 

CHF 645.– 
pro Monat  
(5% Ermässigung) 

 

Dienstleistungspaket L  

1x wöchentliche Reinigung à 1h (234.–) 
Funkuhr (30.–) 
Tägliche Mittagessen (532.–) 

CHF 716.– 
pro Monat  
(10% Ermässigung) 

 
Nicht bezogene Leistungen werden nicht rückvergütet.  
Ausnahme: Ferien- und krankheitsbedingte Abwesenheiten von mehr als 3 Tage, CHF 10.- pro Mahlzeit 


